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Wegfall der Entziehung der Fahrerlaubnis aufgrund einer IVT-Hö 
Verkehrstherapie: Rechtsprechungsübersicht zu den wichtigsten 
Urteilen

I. Einleitung

Die IVT-Hö Verkehrstherapie (Individualpsychologische Verkehrstherapie nach 
Höcher) ist im Gegensatz zu anderen gewerblichen Anbietern von der Bundesanstalt 
für Straßenwesen für Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung gem. § 70 
FeV am 14.4.2005 akkreditiert worden (vgl. Höcher Blutalkohol 2015, 177–183).

Grundlage dafür sind wissenschaftliche Evaluationen der Maßnahme. Dementspre-
chend wird die IVT-Hö Verkehrstherapie bundesweit auch in der Rechtsprechung 
anerkannt.

Aufgrund einer erfolgreich durchgeführten Verkehrstherapie und nachgewiesenen 
Abstinenz liegt zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung keine charakterliche Ungeeig-
netheit i.S.d. § 69 StGB mehr vor, sodass der/die Angeklagte wieder zum Führen von 
Kfz geeignet ist.

Der nachfolgende Beitrag enthält eine Übersicht der wichtigsten Urteile zum Wegfall 
der Maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis aufgrund einer IVT-Hö Verkehrsthera-
pie.

Bei allen aufgeführten Entscheidungen besteht die gesetzliche Bindungswirkung der 
Entscheidung des Strafrichters für die Fahrerlaubnisbehörden gem. § 3 Abs. 4 StVG, 
sodass durch diese keine medizinisch-psychologische Begutachtung gem. § 13 FeV 
mehr angeordnet wurden oder angeordnet werden konnten, u.a. auch bei Wiederho-
lungstätern oder in Verfahren, wo eine Tatzeit-BAK von 1,6 Promille oder mehr (bzw. 
Wiederholungstaten mit z.B. jeweils 0,5 oder mehr Promille) festgestellt wurde (vgl. 
dazu auch: Himmelreich, Bindungswirkung einer strafgerichtlichen Eignungs-Beurtei-
lung gegenüber der Fahrerlaubnisbehörde bei einem Trunkenheitsdelikt mit einer BAK 
ab 1,6 Promille in NZV 2005, 337–344).

Bei den Entscheidungen, in denen ein deklaratorisches Fahrverbot verhängt worden 
ist, handelt es sich um Fahrverbote gem. § 44 Abs. 1 S. 3 StGB, bei denen das 
Fahrverbot durch die Dauer der vorläufigen Entziehung oder Beschlagnahme des 
Führerscheins gem. § 51 Abs. 5 StGB als bereits vollständig verbüßt gilt.

II. Entscheidung des OLG Karlsruhe

Das OLG Karlsruhe hat ausgeführt (Beschl. v. 6.10.2016 – 3 AK 199/16, DAR 2017, 
155–157 m. Anm. Sydow), dass im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen 
ist, dass es sich bei der IVT-Hö um eine gem. § 70 FeV akkreditierte Einrichtung 
handelt und das LG Konstanz nicht begründet habe, warum trotz dieser umfangrei-
chen und anerkannten Therapie denn keine ausreichenden Hinweise auf einen 
Wegfall der Ungeeignetheit zum Führen von Kfz vorliegen sollten.

Das OLG Karlsruhe hob darum das Urteil des LG Konstanz auf und verwies die Sache 
an eine andere Kammer des LG zurück. Zuvor hatte das OLG Karlsruhe bereits mit 
Beschluss vom 19.8.2016 (3 Ws 591/16, Blutalkohol 2016, 53, 476–477) den 
Beschluss des LG über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis aufgehoben und 
dem Angeklagten den Führerschein vorläufig zurückgegeben. So auch zuvor bereits 
neun Monate nach der Trunkenheitsfahrt mit 1,9 Promille das AG Villingen-Schwen-
ningen mit Urteil vom 13.1.2016. Nach Zurückverweisung durch das OLG Karlsruhe 
hat eine andere Kammer des LG Konstanz die Berufung der Staatsanwaltschaft 
gegen das Urteil des AG Villingen-Schwenningen rechtskräftig verworfen.
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III. Entscheidungen verschiedener Landgerichte

1. LG Karlsruhe – Ns 82 Js 2768/14 – 18 AK 138/14

Das LG Karlsruhe hat mit Urteil vom 19.12.2014 (Ns 82 Js 2768/14 - 18 AK 138/14, 
unveröffentlicht) 9,5 Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkon-
zentration von 1,89 Promille aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-
Brandenburg und einer nachgewiesenen Abstinenz die Fahrerlaubnis nicht entzogen 
und ein deklaratorisches Fahrverbot von drei Monaten verhängt.

2. LG Dortmund – 45 Ns 10/13

Das LG Dortmund hat mit Urteil vom 6.2.2013 (45 Ns 10/13, veröffentlicht in 
Blutalkohol 2013, 50, 305–308) nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkohol-
konzentration von 1,63 Promille das Urteil des AG Dortmund mit sehr ausführlicher 
Begründung (insgesamt 15 Seiten) bestätigt, das aufgrund einer IVT-Hö Verkehrsthe-
rapie (mit mehrmonatiger Abstinenz und später dann mit dem Konzept des „Kontrol-
lierten Trinkens“) sechs Monate nach der Tat die Fahrerlaubnis nicht entzogen und 
ein deklaratorisches Fahrverbot von zwei Monaten verhängt hatte.

3. LG Aachen – 71 Ns 226/10

Das LG Aachen bestätigte mit Urteil vom 24.2.2011 (71 Ns 226/10, veröffentlicht in 
Blutalkohol 2012, 49, 109) mit sehr ausführlicher Begründung und ausführlichem 
Hinweis auf weitere ähnliche Rechtsprechung (insgesamt 13 Seiten) das Urteil und 
die Rückgabe des Führerscheins durch das AG Aachen (am 11.10.2010) und stellte 
fest, dass der Rückfalltäter bereits 4,5 Monate nach seiner Trunkenheitsfahrt mit 
1,44 Promille (und einer Trunkenheits-Vorstrafe mit 1,11 Promille sowie aufgrund 
einer anderen Tat mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung bis zum 
1.3.2008) trotz Regelfall aufgrund einer IVT-Hö Verkehrstherapie (mit Abstinenz ab 
Tattag) „ausnahmsweise nicht mehr als ungeeignet eingestuft werden kann. Diese 
Wertung ergibt sich aus der Durchführung und insb. aus dem bisherigen Verlauf der 
von dem Angeklagten bei der Therapieeinrichtung IVT-Hö aufgenommenen Verkehrs-
therapie.“ Auch das deklaratorische Fahrverbot von drei Monaten wurde bestätigt.

4. LG Düsseldorf – 24a Ns 26/07

Das LG Düsseldorf hat mit Urteil vom 11.4.2008 (24a Ns 26/07, veröffentlicht in DAR 
2008, 597–598) nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von 
2,12 Promille das Urteil des AG Düsseldorf bestätigt, das aufgrund einer IVT-Hö 
Verkehrstherapie und knapp fünfmonatiger Abstinenz die Fahrerlaubnis fünf Monate 
nach der Tat nicht entzogen und ein deklaratorisches Fahrverbot von zwei Monaten 
verhängt hatte.

5. LG Potsdam – 27 Ns 188/03

Das LG Potsdam hat mit Urteil vom 8.12.2003 (27 Ns 188/03, veröffentlicht in zfs 
2004, 183; StraFo 2004, 491) knapp zehn Monate nach einer Trunkenheitsfahrt 
eines Rückfalltäters mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,46 Promille aufgrund 
einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Brandenburg (mit dem Konzept des „Kon-
trollierten Trinkens“) die Fahrerlaubnis nicht entzogen. Der Führerschein wurde im 
Gerichtstermin zurückgegeben.
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IV. Entscheidungen des Amtsgerichts Tiergarten

1. AG Tiergarten – 342 Ds 15/17

Das AG Tiergarten hat mit Urteil vom 16.10.2017 (342 Ds 15/17, Blutalkohol 2018, 
55, 374–376) acht Monate nach einer zweiten Trunkenheitsfahrt innerhalb von drei 
Jahren mit 1,55 Promille (und einer ersten Trunkenheits-Fahrt mit 1,54 Promille am 
13.2.2014 mit Strafbefehl vom 21.3.2014, der 14 Tage später rechtskräftig wurde, 
darum gesetzliche Mindestsperre von einem Jahr für die zweite Trunkenheitsfahrt am 
16.2.2017 – positives MPU-Gutachten nach der ersten Trunkenheits-Fahrt – anschlie-
ßend Geschwindigkeitsdelikt 2016 mit einem Punkt) aufgrund einer Verkehrstherapie 
der IVT-Hö Berlin-Brandenburg von 4,5 Monaten und einer Teilnahme an einem 
Alkohol-Abstinenzprogramm die Fahrerlaubnis nicht entzogen und ein deklaratori-
sches Fahrverbot von drei Monaten verhängt – mit der folgenden Begründung:

„Er hat an einer viereinhalbmonatigen Verkehrstherapie teilgenommen (…) Die 
Therapie scheint beim Angeklagten auch tatsächlich zu einem völligen Umdenken 
hinsichtlich der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. 
Zunächst sprechen der ganz erhebliche zeitliche und finanzielle Aufwand der Thera-
pie für den ernsthaften Willen des Angeklagten, eine wirklich nachhaltige Verhaltens-
änderung herbeizuführen. (…) Insb. aber hat er sich in der Hauptverhandlung in 
Bezug auf die psychischen Ursachen und möglichen Folgen seines Fehlverhaltens in 
hohem Maße reflektiert und einsichtig gezeigt, so dass auch von einem tatsächlichen 
Erfolg seiner Therapiebemühungen auszugehen war. Danach vermochte das Gericht 
zum Urteilszeitpunkt keine charakterliche Ungeeignetheit des Angeklagten, der acht 
Monate auf seinen Führerschein verzichten musste, zum Führen von Kfz mehr 
festzustellen.“

2. AG Tiergarten – 315 Cs 75/17

Das AG Tiergarten hat mit Urteil vom 3.8.2017 (315 Cs 75/17, Blutalkohol 2018, 55, 
374–375) 6,5 Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,86 Promille aufgrund einer 
mehrmonatigen HBS-Langzeit-Rehabilitations-Maßnahme (Verkehrspsychotherapie) 
der IVT-Hö Berlin-Brandenburg mit 30 Einzel- und 25,5 Intensivgruppentherapiestun-
den (mit Abstinenz-Nachweis) die Fahrerlaubnis nicht entzogen und ein deklaratori-
sches Fahrverbot von drei Monaten verhängt – mit der folgenden Begründung:

„Bei der IVT-Hö handelt es sich um eine gem. § 70 FeV akkreditierte Einrichtung (…) 
Eine gefestigte Rechtsprechung geht dahin, dass im Fall einer kontinuierlichen und 
erfolgreichen Teilnahme an solchen individualpsychologischen Therapien die Eignung 
zum Führen eines Kfz entgegen der Regel-Ausnahme-Anordnung des § 69 Abs. 2 
Nr. 2 StGB nach einem gewissen Zeitraum wiederhergestellt ist (vgl. bspw. LG 
Aachen, Urt. v. 24.2.2011 – 71 Ns 226/10 m.w.N. zur Rechtsprechung; LG Düssel-
dorf, Urt. v. 11.4.2008 – 24a Ns 26/07; LG Kaiserslautern, Urt. v. 7.4.2014 – 6070 Js 
8485/13 3 NS).“

3. AG Tiergarten – 293 Cs 31/17

Das AG Tiergarten hat mit Urteil vom 3.7.2017 (293 Cs 31/17 – unveröffentlicht) bei 
einer Trunkenheitsfahrt mit 1,46 Promille aufgrund einer HBS-Langzeit-Rehabilita-
tions-Maßnahme der IVT-Hö Berlin-Brandenburg (5.4.2017 bis 2.7.2017) und einer 
Teilnahme an einem Alkohol-Abstinenzprogramm von der Entziehung der Fahrerlaub-
nis abgesehen (der Führerschein wurde rund sieben Monate nach der Tat vom 
17.12.2016 wieder zurückgegeben) – mit der folgenden Begründung:
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„Ihr Verkehrstherapeut (…) geht davon aus, dass die Angeklagte ein hohes Maß an 
Engagement und Motivation aufweist und ernsthaft gewillt ist, sich ihrem Alkohol-
problem zu stellen. Seit 2017 hat die Angeklagte keinen Alkohol mehr getrunken. 
Nach alldem erscheint auch nach Ansicht des Gerichts eine Entziehung der Fahrer-
laubnis nicht mehr angezeigt.“

4. AG Tiergarten – 307 Cs 160/15

Das AG Tiergarten hat mit Urteil vom 1.12.2015 (307 Cs 160/15, jurion) fünf 

Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,15 Promille (Vordelikt: Geschwindigkeits-
überschreitung mit einmonatigem Fahrverbot und zwei Punkten) die Fahrerlaubnis 
aufgrund einer „knapp fünfmonatigen Langzeit-Rehabilitation bei der IVT-Hö 
Berlin-Brandenburg, einer anerkannten Organisation für Verkehrstherapie“ und einer 
Teilnahme an einem Alkohol-Abstinenzprogramm nicht entzogen. Es wurde kein 
Fahrverbot ausgesprochen.

5. AG Tiergarten – 297 Cs 233/12

Das AG Tiergarten hat mit Urteil vom 1.2.2013 (297 Cs 233/12, zitiert bei Himmel-
reich/Halm NStZ 2013, 455 ff.) 5,5 Monate nach einer Trunkenheitsfahrt eines 
Rückfalltäters mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,63 Promille (und einer 
Trunkenheits-Vorstrafe vom 8.3.2011 mit 1,06 Promille und LZA-Verstoß – darum 
gesetzliche Mindestsperre von einem Jahr für die zweite Trunkenheitsfahrt vom 
18.8.2012) aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Brandenburg und einer 
Teilnahme an einem Alkohol-Abstinenzprogramm die Fahrerlaubnis nicht entzogen 
(statt der mehr als 8,5 noch offenen Monate aus dem Strafbefehl vom 19.10.2012 
mit einem Jahr Sperre) und ein deklaratorisches Fahrverbot von drei Monaten 
verhängt – mit der folgenden Begründung:

„Im Rahmen der zu treffenden Prognose war zu berücksichtigen, dass der Angeklag-
te mit großem Erfolg an einer verkehrstherapeutischen Rehabilitationsmaßnahme 
teilgenommen und sich entschlossen hat, langfristig abstinent zu leben. Aus den 
eingeführten Berichten des heilkundlichen Verkehrstherapeuten (…) ergibt sich (…) 
Die Ausführungen des Zeugen rechtfertigen zur Überzeugung des Gerichtes bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt die Annahme, dass von dem Angeklagten neue Straftaten 
unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr nicht zu erwarten sind. Diesbezüglich gibt es 
eine gefestigte Rechtsprechung dahin, dass im Fall einer kontinuierlichen und 
erfolgreichen Teilnahme an einer derartigen individualpsychologischen Verkehrsthera-
pie die Eignung zum Führen eines Kfz entgegen der Regel-Ausnahme-Anordnung des 
§ 69 Abs. 2 Ziff. 2 StGB nach einem gewissen Zeitraum wiederhergestellt ist (vgl. LG 
Aachen, Urt. v. 24.2.2011 – 71 Ns 226/10 m.w.N. der Rechtsprechung; LG Düssel-
dorf, Urt. v. 11.4.2008 – 24a Ns 26/07). Dieser Annahme steht auch nicht entgegen, 
dass der Angeklagte den Langzeitrehabilitationskurs bislang noch nicht abgeschlos-
sen hat (…) Insb. hat er verdeutlicht, dass es ihm nicht lediglich um die Wiedererlan-
gung seiner Fahrerlaubnis gehe, sondern er auf seine gesamte Persönlichkeit durch 
den Verzicht auf den Alkoholkonsum positiv Einfluss nehmen wolle. Hierbei erschöpf-
ten sich die Ausführungen des Angeklagten nicht auf auswendig gelernte Allgemein-
sätze, vielmehr hat er die für sich aus der Therapie gezogenen Schlussfolgerungen in 
eigenen Worten anschaulich und für das Gericht jederzeit nachvollziehbar dargelegt. 
(…) Diese Umstände rechtfertigen ein Abweichen vom Regelfall des § 69 Abs. 2 
StGB, wobei im Rahmen der zu treffenden Prognoseentscheidung weiter zu berück-
sichtigen war, dass das von der Bundesanstalt für Verkehrswesen zertifizierte Institut 
IVT-Hö, bei dem sich der Angeklagte der Verkehrstherapie unterzieht, überdurch-
schnittliche therapeutische Erfolge vorweisen kann. (…) Aufgrund dieser damit 
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einhergehenden Persönlichkeitsveränderung, ist das Gericht nunmehr davon ausge-
gangen, dass der Angeklagte zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als ungeeignet zum 
Führen von Kfz angesehen werden kann.“

6. AG Tiergarten – 315 Ds – 49/18

Das AG Tiergarten hat mit Urt. v. 10.1.2019 (315 Ds – 49/18, noch nicht rechtskräf-
tig) sieben Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,6 Promille (mit Nachtrunk-
Behauptung – bei Rückrechnung zur Tatzeit ca. 1,2 Promille) aufgrund einer sechs-
monatigen HBS-Langzeit-Rehabilitations-Maßnahme (Verkehrspsychotherapie) der 
IVT-Hö Berlin-Brandenburg mit knapp sechsmonatigem Abstinenz-Nachweis ein 
deklaratorisches Fahrverbot von sechs Monaten verhängt und den Führerschein im 
Termin ausgehändigt.

7. AG Tiergarten – 323 Cs 153/18

Das AG Tiergarten hat mit Urt. v. 13.12.2018 (323 Cs 153/18, unveröffentlicht) gut 

neun Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,57 Promille verbunden mit einer 
Unfallflucht und längeren Verfolgungsjagd (Voreintragung im FAER vom 18.11.2016: 
Rotlicht-Verstoß mit einem Punkt) aufgrund einer neunmonatigen HBS-Langzeit-
Rehabilitations-Maßnahme (Verkehrspsychotherapie) der IVT-Hö Berlin-Brandenburg 
mit neunmonatigem Abstinenz-Nachweis (im Strafbefehl vom 13.7.2018 war eine 
Sperre von noch weiteren acht Monaten ausgesprochen worden) ein deklaratorisches 
Fahrverbot von sechs Monaten verhängt und den Führerschein im Termin ausgehän-
digt.

8. AG Tiergarten – 304 Cs 145/18

Das AG Tiergarten hat mit Urt. v. 17.10.2018 (304 Cs 145/18, unveröffentlicht) 
knapp sechs Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,38 Promille aufgrund einer 
4,5-monatigen HBS-Langzeit-Rehabilitations-Maßnahme (Verkehrspsychotherapie) 
der IVT-Hö Berlin-Brandenburg sowie 3,5-monatigen Abstinenz-Nachweis (und nach 
Anhörung der sachverständigen Zeugin und mit-behandelnden Verkehrstherapeutin 
S) die Fahrerlaubnis nicht entzogen, ein deklaratorisches Fahrverbot von drei Mona-
ten verhängt und den Führerschein im Termin ausgehändigt – mit der folgenden 
Begründung:

„Ergänzend hat das Gericht festgestellt, dass der Angeklagte nach der ihm hier 
vorgeworfenen Tat erfolgreich an einem Abstinenzkontrollprogramm teilgenommen 
und eine verkehrspsychologische sowie psychotherapeutische Behandlung begonnen 
hat, um von ihm erkannte emotionale Defizite aufzuarbeiten, die in der Vergangen-
heit in Konfliktsituationen zu übermäßigem Trinken geführt haben.“

V. Entscheidungen verschiedener Amtsgerichte in Brandenburg

1. AG Königs Wusterhausen – 2 Ds 220/18

Das AG Königs Wusterhausen hat mit Urteil vom 28.5.2018 (2 Ds 220/18, Blutalko-
hol 2018, 55, 373) knapp 11,5 Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer 
Blutalkoholkonzentration von 2 Promille (mit schwerem Unfall beim Verlassen der 
Autobahn) aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Brandenburg die 
Fahrerlaubnis nicht entzogen und kein Fahrverbot verhängt – mit folgender Begrün-
dung:

„Der Angeklagte absolvierte erfolgreich vom 4.1.2018 bis zum 23.5.2018 eine 
HBS-Maßnahme und eine HBS-Langzeit-Rehabilitations-Maßnahme (Verkehrspsycho-
therapie) zur Heilung, Besserung und Sicherung vor der Gerichtsentscheidung und zur 
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Wiederherstellung der Eignung i.S.d. Kriterien des Verwaltungsrechts/MPU bei der 
IVT-Hö Berlin-Brandenburg & IVT-Hö Potsdam & IVT-Hö Bayern. (...) Von der 
Entziehung der Fahrerlaubnis hat das Gericht abgesehen, da der Regelfall des § 69 
Abs. 1 und 2 Nr. 2 StGB zum Zeitpunkt der Verurteilung aufgrund der erfolgreich 
abgeschlossenen Therapie und der nachgewiesenen Abstinenz sowie der glaubhaften 
Einlassung des Angeklagten widerlegt war. Von der Verhängung eines Fahrverbots 
nach § 44 StGB wurde abgesehen.“

2. AG Königs Wusterhausen – 2 Ds 616/17

Das AG Königs Wusterhausen hat mit Urteil vom 17.4.2018 (2 Ds 616/17, Blutalkohol 
2018, 55, 373) zehn Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkon-
zentration von 1,71 Promille aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Bran-
denburg die Fahrerlaubnis nicht entzogen und ein deklaratorisches Fahrverbot von 
drei Monaten verhängt.

3. AG Neuruppin – 80 Cs 129/16

Das AG Neuruppin hat mit Urteil vom 23.9.2016 (80 Cs 129/16, unveröffentlicht) 
nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,57 Promille (mit Unfall) aufgrund einer mehrmo-
natigen HBS-Rehabilitations-Maßnahme (Verkehrspsychotherapie) der IVT-Hö 
Berlin-Brandenburg mit 16 Einzel- und 56 Intensivgruppen-Therapiestunden (mit 
Abstinenz-Nachweis) von der Entziehung der Fahrerlaubnis abgesehen. Der Führer-
schein wurde gut acht Monate nach der Tat (21.1.2016) wieder zurückgegeben.

4. AG Potsdam – 71 Ds 146/15

Das AG Potsdam hat mit Urteil vom 29.10.2015 (71 Ds 146/15, unveröffentlicht) 
4,5 Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von 
1,71 Promille in einem Jugendgerichtsverfahren aufgrund der Tatumstände (Pkw 
wegen Halteverbot 50 Meter umgeparkt) und aufgrund einer Verkehrstherapie der 
IVT-Hö Berlin-Brandenburg mit knapp vier Einzel- und neun Intensivgruppentherapie-
stunden (mit Abstinenz-Nachweis) die Fahrerlaubnis nicht entzogen und kein Fahrver-
bot verhängt.

5. AG Königs Wusterhausen – 2.3 Ds 8/15

Das AG Königs Wusterhausen hat mit Urt. v. 3.7.2015 (2.3 Ds 8/15, unveröffentlicht) 
acht Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von 
1,71 Promille aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Brandenburg die 
Fahrerlaubnis nicht entzogen und ein deklaratorisches Fahrverbot von drei Monaten 
verhängt.

6. AG Königs Wusterhausen – 2.2 Ds 231/12

Das AG Königs Wusterhausen hat mit Urteil vom 13.9.2012 (2.2 Ds 231/12 – Blutal-
kohol 2013, 50, 98–99) zehn Wochen nach einer Trunkenheitsfahrt mit einer 
Blutalkoholkonzentration von 1,51 Promille (dabei fast nicht merkbar unter Alkohol 
stehend) aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Brandenburg (mit 
Abstinenz-Nachweis) die Fahrerlaubnis nicht entzogen und ein deklaratorisches 
Fahrverbot von zwei Monaten verhängt – mit folgender Begründung:

„Trotz der Verwirklichung des Regelbeispiels war der Angeklagte zur Überzeugung 
des Gerichts zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung nicht mehr als ungeeignet zum 
Führen von Kfz anzusehen. Der Angeklagte hat die fahrlässige Tat zwar mit einer 
Ethanolkonzentration von 1,51 ‰ und damit in absoluter Fahruntüchtigkeit began-
gen, hat sich aber unmittelbar nach der Tat intensiv mit seinem Fehlverhalten 

Zehn Monate nach Trunken-

heitsfahrt mit 1,71 Promille

Acht Monate nach Trunken-

heitsfahrt mit 1,57 Promille

4,5 Monate nach Trunken-

heitsfahrt mit 1,71 Promille

Acht Monate nach Trunken-

heitsfahrt mit 1,71 Promille

Bereits nach zehn Wochen 

Rückgabe des Führerscheins 

trotz Trunkenheitsfahrt mit 

1,51 Promille

Begründung des Gerichts



auselnamktgesetzt ln zwar kurzer at:ter auch sehr intensiver Zeit hat er engagmt 
tJnd ~madviett ·atJ einer umfangrelthtm vriehrstherapeutlsch anetkarmten 
Rf:habi(itatitm~hme teilfj~men uaäskh iut Weiteifuhtung einschHetJiith 
UrinktmtroiJen verttcglit:h verpflichtet, Dfe mrtffihrende Maßnahme hat er bereits 
bezilhlt und glaubhaft ~t fQrmt$t:tze'fl, ErM:t 5kh entsdtlossen. langfristig 
abstinent m leben, Diese Festste~Ju~ rechtfertigen zur ObetzfiJgung· des Gerichts 
bereitszum j~Jtilgen le~nkt flie Annahme, . dqss vom Angeklagten neue Str~tf!n 
unterA~temfluss im Stra&m~hr nfcht.zu erwarterrsimJ, ~m. 44 StfiB wurde 
fiebertder verhiftgten Gekbtrafe'ein F~h~t wn zwei Ma:~n ~sprocherJ, 
aufwel~l!le SkhersielfJJngdes FOhrerstheins VDm Tatta:g biszur Hauptverha.mJ~ 
lung rwuret:tmen W$t 11 

ZAG irtmldJJitltl-4~ 10 D! 1 WU 

Q& Aß FmnkfurtJO, h~tmitUrtell vo:m 29.&20tl (4.10 Os 136112, mim bei 
Hlmmekfidi/Halm NStll<Jt3~ 455 ff,) 7~5 M@te nadl ei~r Trtlnbmheitsfatnt mit 
~mer Stumlkoholkoozenttatron ·von 1,6 Pro:milte aufgrumi eiDer Vt!ltehr5therapie der 
IVT~Hii Bedin-8ra.bur~ (mit ~~nz·~eis) • fahred:a.ubnis nicht 
e~ tmd '*'* dtikl~~s Fahrwrbot von drei Monaten v~rfWtgt. 

&AG lernau -2 es 3421i2 

Das AG B~rmru hat mit Urteil vom 24.l2012 (2 es 342112, zitiert bei Himmelreidll 
Halm ~,2fl't3, 4S5 ff;) vier M~ate (Und ®mit mehr als zeh11 ~nate fruher als 
im Str~ehl) nadl t!inew Trun~ltsfahrt mit ~ner fluta!koh•m•atioo von 
t34 Pro:mftl~(mlt Unfall) atJfgNnd emrr R~abilltaooJl$.Ma&lahme (V~tspsy~ 
cha'therapie) der iVT-Hö .Berlin..SranderJtlurg (mit Abstinenz ab Tattag} die Fahrer'" 
faobnl$nidrt: ~ ~rid ein li!~mmri$ches'fahrverbot von dtei · Mooaten 
~rhängt- mitder .f.nden Begrunclung: 

.NathAnp~• ~gten entstand~ Reparatutkost~haden in Hohe 
voo et1N,a ·1.4tJQ fl/R, Dttrch sein· Vefhalten ~flhrdet:e fkr Angeklagte Leib und 
~ des~,sqwie deß.en Pkw a& Sad'Je voo bedeutemim Wert. !100128,4.2012• bis 
~m 13:1.2012 nalrmdetA~f·~ an ~·Rehabllitatlom4ila/Jnahme des 
lmtit:ut$·1\tt.Ha iJeilin/Bram/Mbuf9 fiir mtt· A1k()h()1t:Jelikten auffillfg geworderJe 
~aft.lahterteft . der(]n ltl~~t.. e1tm K/äfiJ!)g des vetkehtsiJUIWJ~ ~rhahens zu 
erreidmtl·l.lfrd iibe:tdflt.remdeVe~ander~ in ·denzagr-lii~n Persoolith
ket~kturWt ~tilihren. ( ... ) Dil iJiier.zettgendtm AlßfOhrungen d~?Ssac/wer
.~dfgen Z~!Jfd1 (, .• ) r«htfenirJtm ~t O~eugung .dil!$ G~ts betelt$ .~m 
jetifgl:lnleitpunktdie Annahme; dass vc.mdem Angetlagten neue Straftaten unter 
A~inßu.ss im .$tra8envelkehtnid1.tZIJ erwarten $/nd. Dieser Annahmesteht mK.h 
~fmtgef/M, dass der Artgeklagte ·den ~inh11lbmonat{gtm tangzeh:rehabilitati· 
tmskur$ bis/a~twchnidtt*o~iert hat( .. ,) Hl«bei ~ften sich die lws/lih~ 
rungendes.~ten M:htauf auswendig gelernte AHgemeinplätze. vielmehr hat 
er tiie ~· •dr!r Thel:i!pie fiif siCh ~~ Sch!wfalgerungen in eigenen Warten 
~~fkh tJffd·ffirdssG~ }«i*'rteit lf~bzrr dtMgeliJgt ( ... ) Obetdi~ 
kann das voo ,tJer Bundesans:taltfiirs Vetkehtswesen zertifizi«te Institut IV141i1, .bei 
tkm*h tW A~tJgteiJer Ve!k(fhtsthetapi:e unterlieht, überdurchsd'Jnftt(id;e 
therapeutische Erfolge vorWeisen." 

9.AG ~m- 71 Ds 146109 

Das 1.\G Pm.:sdam hatmit Umlll wm 6JG:2009 m Ds 146109, zit.ierthei Himmel· 
r~ltWmNStZ201QI @2 ff;) 5,15 Monaten~ eirter Trun~ltsfahrt mit einer 
ßlutallrohn~ratbn Wl'l 2.23 PrMtiile in einem JugerJdg~richtsverfahren 

7,5 M~ rw:h Trunken· 
heitsfahrt mit 1.6 PrQmilf~ 

Vier Monate nat:h Trunkfm. 
j heitsfahrt mlt·1,34 Prmdle 

und Unfall 

S#7S ~nach Tmnken
hel$fahrt mit 2,23 Promille 
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aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Brandenburg die Fahrerlaubnis 
nicht entzogen und ein nicht-deklaratorisches Fahrverbot von zwei Monaten verhängt 
– mit folgender Begründung:

„Seit dem Tattag hat der Angeklagte erhebliche Anstrengungen unternommen, sich 
mit seinem privaten Fehlverhalten auseinander zu setzen; so besuchte er einen 
KBS-Langzeitrehabilitationskurs der IVT-Hö. Außerdem absolvierte er drei Urin-Scree-
nings, um seine Alkoholabstinenz zu beweisen“.

10. AG Strausberg – 22 Ds – 242/18

Das AG Strausberg hat mit Urt. v. 10.10.2018 (22 Ds – 242/18, unveröffentlicht) 
knapp 6,5 Monate nach einer Trunkenheitsfahrt mit 1,79 Promille (Voreintragung 
von 2018 im FAER: Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h außerorts mit 
einem Punkt) aufgrund einer sechsmonatigen HBS-Langzeit-Rehabilitations-Maßnah-
me (Verkehrspsychotherapie) der IVT-Hö Berlin-Brandenburg (mit sechsmonatigem 
Abstinenz-Nachweis) die Fahrerlaubnis nicht entzogen, ein deklaratorisches Fahrver-
bot von sechs Monaten verhängt und den Führerschein im Termin ausgehändigt – 
mit der folgenden Begründung:

„Im Ergebnis der Beweisaufnahme ließ sich nicht feststellen, dass der Angeklagte im 
Zeitpunkt der Hauptverhandlung noch als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen anzusehen ist, da dieser an einem anerkannten Nachschulungskurs erfolgreich 
teilgenommen hat und seine Abstinenz nachgewiesen hat und nicht erheblich 
verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten war.“

VI. Entscheidungen verschiedener Amtsgerichte aus anderen Bundesländern

1. AG Schwerin – 37 CS 35/13

Das AG Schwerin hat mit Urteil vom 20.3.2014 (37 CS 35/13, unveröffentlicht) nach 
einer Trunkenheitsfahrt mit 2,78 Promille aufgrund einer Verkehrstherapie der IVT-Hö 
Berlin-Brandenburg-Bayern und eines Abstinenz-Nachweises von zwölf Monaten mit 
anschließendem MPU-Gutachten der PIMA-MPU GmbH den rund 13 Monate nach 
der Tat bereits erfolgten Beschluss zur Aufhebung der vorläufigen Entziehung (mit 
Rückgabe des Führerscheins) bekräftigt, da der Angeklagte „nicht mehr als ungeeig-
net anzusehen“ sei.

2. AG München – 911 Cs 488 Js 105226/11

Das AG München hat mit Urteil vom 6.9.2011 (911 Cs 488 Js 105226/11, veröffent-
licht in DAR 2012, 96 = StraFo 2012, 24) 7,5 Monate nach einer Trunkenheitsfahrt 
mit 1,92 Promille (Vordelikte: 1996: 1,59 Promille; 2002: 1,09 Promille) aufgrund 
einer Verkehrstherapie der IVT-Hö Berlin-Brandenburg-Bayern und eines Abstinenz-
Nachweises von sechs Monaten mit anschließendem MPU-Gutachten der PIMA-MPU 
GmbH trotz eines „Regelfalls“ mit ausführlicher Begründung und Hinweis auf andere 
Gerichtsentscheidungen sowie mit ausdrücklichem Hinweis, dass „der Angeklagte 
wieder zum Führen von Kfz geeignet“ sei, die Fahrerlaubnis nicht entzogen. Der 
Führerschein wurde im Gerichtstermin zurückgegeben.

3. AG Lüdinghausen – 9 Ds 111/09

Das AG Lüdinghausen hat mit Urteil vom 2.3.2010 (9 Ds 111/09, DAR 2010, 280 = 
NZV 2010, 272 = VA 2010, 118) zehn Monate nach einer Trunkenheitsfahrt (Lkw) 
mit einer Blutalkoholkonzentration von 2,57 Promille aufgrund einer IVT-Hö Ver-
kehrstherapie und einer nachgewiesenen Abstinenz die Fahrerlaubnis nicht entzogen 

Begründung des Gerichts

6,5 Monate nach Trunken-

heitsfahrt mit 1,79 Promille

Begründung des Gerichts

13 Monate nach Trunkenheits-

fahrt mit 2,78 Promille

7,5 Monate nach Trunken-

heitsfahrt eines Rückfalltäters 

mit 1,92 Promille

Zehn Monate nach Trunken-

heitsfahrt mit 2,57 Promille
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und ~n nkht~atm'~ fahrwbot voo drei Mcnamn ~ngt.tws der 
ausf~Beg~: 

.. Der ~te hat zudem dar~ r.w~· dult:h entspr~ llfsdreinigtmgtm 
limt:h ~~ O.s 11SfJt det Tat abstimmt llbt. ( ... ) ltJdetrl hat er .sich in 
~cM!ertfrungbegebenund~ ~~ualpsycfw.. 

~ v~•ap~Mdes~s .. f'fl·Hö* ~Mrt Der~e 
~hat die~ gest:hldeft. ~· hat das. Getlt:ht die Dip!. P~ 
s, die~wran~ v~~m•vetklht~tog~ Mlhh· 
men dliJdlgemhn hat als wdMHTf'tlm:Ji.ge limgm vernommen. ( ... ) fr habe dann 
~jllWii ~an emerK/eingf~ tel~gMommen und zwar 
14 Mal.~ habe er· ein~ Ober 16 Sttmt:JM ~ ( ••• } 
~ i$t auch~ dm die ~llhme M-Hö nach f!iner E~uamm d#!t 
lkWefsftlt W~l!iM hohe Edd!JS~ ai/weist dilss namlth nur 6.4 % d« 
Teilnehmer iMetllalb der ersten ffird Jah1e tmdl Abschluss der M~ und der 
Wl«<e.r~ der Fahr~ wieder im Stl~ehr mit Alkohol aufflllg 
wtmlert. ( •.• ) OJJs Gericht nimmt· daher nidlt nur an, dass die u~ mm 
Rlrfen vcm Kfz nidlt ~ fes~ ist, sondern~ gar die Gftignetheit ~ 
Anglklagttm mm Rlhren von Kfz ttott s-finer Tat~ der Zeugenvernehmung det 
~stlnt~Jgtm ZeuginS positiv fstgesmllt ist. J)as Gelkht ist sich hier det i1ohen 
TatzeiHJAK bewusst-a~ det t:~Mgstelltlm verkehtspqdw~ Maß· 
~ wm da aber kein Him:llrri'IJ$~ 

4.AG ~dt-S1 Cs3tJIO!J 

Oti N3 ~~hat mit Und vom ~U.2009 (52 ts 30/09, Himmet~J 
Halm NStZ 20tO. 492 ff.) 5,5 Monate nach elmar T~sf*t mit ·einer~

ldl~aticn vm 1.7 Prmnillt -~ mer 1Vf..H6 Vtmhrsdler* 
f~ .. ~die Ungee/f,Jft~ithelt( •• • )dult:h die erf~ Teilnahme an einet 
~V~~Jt*~llglkhflltfa~~tmm( .. ,J~ 
~· V«M~ ~ § SAbs. 1, Abs. 2 N1.l StGB ffir eine Entliehmg 
( ... ) ntht mehr V«~< Es wurde ein dekf~rmisches ~ voo drei Mtwlten 

~-
S.AG Cde-Zflb Q 1Wt8 

o. ~~ tm mit Urt. v. 17.12.2018 (200 es 164118, >möffentldrt in· 
M~ 54 {2019t 2.~267) sitba ~ nameim!r Trtm~~hrt mit 
l#i Promille mit V~all (ff~ Clber 2.500 EU!'{) aufgrund eimar 
~ HJS.~~~me(VerWlrspsydlothef•) 
derNT.fl6 ~ra~gmh~Abstimw·~~ (imStrb· 
fthl vom 30.1.2018 war mvcr eima Sperre vm mxh weiteren elf~ a~tl'· 
~ ~den)voo der E~ der fahre~~~ mJdl kein (dek:mrm· 
riWE) f~ verhingt undden fUhr~ im Termin ~ndigt 

VII. NilMeise 

1. R~sidtten 

0~ mwerMf~ ~oog tmd weh th>möfW~ ~edrung. 
~weh th.hsdlüse des OLG 1<*8. sind bzw. werden mxh auf folgen
den w~ publiziert: 

• ~:J~del~mylr~~s~tl 

• https:IJ~~stherapie-in-~.delspemdst-strafretht/ 

·- 01IJAN20ttt 

s.5~nadlT~ 
heitsfahrt mit 1,7 Prmnille 

Trunkenheitsfahrt mit 
UGPrcmih 

---1 
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2. Kommentarliteratur

Zur Nicht-/Verhängung der Maßregel aus § 69 StGB ist folgende Rechtsprechung und 
Literatur grundlegend:

„Die strafgerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis stellt eine Maßregel der Besse-
rung und Sicherung dar, die ihre Rechtfertigung aus dem Sicherungsbedürfnis der 
Verkehrsgemeinschaft bezieht. Der Zweck des § 69 StGB besteht darin, die Allge-
meinheit vor Kraftfahrzeugführern zu schützen, die für andere Verkehrsteilnehmer 
eine Gefahr bilden. Maßstab für die Entscheidung über die Entziehung der Fahrer-
laubnis ist demgemäß die in die Zukunft gerichtete Beurteilung der Gefährlichkeit des 
Kraftfahrers für den öffentlichen Straßenverkehr (BGH, Beschl. v. 27.4.2005 – GSSt 
2/04, BGHSt 50, 93–105, Rn 22). Anordnung und Dauer (Sperrfrist) hängen deshalb 
ausschließlich von der Ungeeignetheitsprognose ab, nicht (zumindest nicht unmittel-
bar) von Tatschwere oder Schuldgrad (BGHSt 2015, 397, NZV 2003, 46, DAR 2003, 
563), nicht vom Sühnebedürfnis (vgl. BGH VRS 2011, 425), nicht von wirtschaftlichen 
Interessen (BGH VM 545, s. Rn 22), und auch nicht von generalpräventiven Zielset-
zungen,“ (vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 39. Aufl. 2007, Rn 1443 
f, Rn 1 zu § 69 StGB).

„Die Mindestsperrfrist aus § 69a StGB ist dabei unbeachtlich. Diese Vorschrift 
bestimmt nur, auf welche Zeit die Sperrfrist zu bemessen ist, wenn der Tatrichter den 
Angeklagten für (noch) ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ansieht und ihm 
deshalb die Fahrerlaubnis entzieht. Der Tatrichter hat zu prüfen, ob der Angeklagte 
im Zeitpunkt der Hauptverhandlung ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, 
bei Verneinung dieser Frage darf er die Fahrerlaubnis nicht entziehen. Es gibt keine 
gesetzliche Beweisregel des Inhalts, dass der Tatrichter einen bei der Tat zunächst in 
Erscheinung getretenen Eignungsmangel nur dann als durch die Wirkungen einer 
vorläufigen Fahrerlaubnisentziehung beseitigt ansehen dürfte, wenn die Dauer dieser 
vorläufigen Maßnahme die sich aus § 69a StGB ergebende Mindestfrist für die Sperre 
erreicht hat. Vielmehr gilt auch hierfür wie bei allen tatsächlichen Feststellungen der 
Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung (§ 261 StPO)“, (vgl. BayObLG 
NJW 1971, 206).

„Wegen der Bindungswirkung für die Fahrerlaubnisbehörde müssen die Urteilsgründe 
dann gem. § 267 Abs. 6 S. 2 StPO stets ergeben, weshalb die Maßregel nicht 
angeordnet worden ist“ (vgl. BGH Blutalkohol 2005, 42, 58–66; Hentschel/König/
Dauer, Straßenverkehrsrecht, 39. Aufl. 2007, Rn 1452, Rn 23, 27 zu § 69 StGB).

RA Olav Sydow, FA für Strafrecht, Verkehrsrecht und Versicherungsrecht, Berlin, und 
Arndt Himmelreich, Verkehrstherapeut, Berlin

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Kfz-Haftpflichtversicherung: Nachhaftung bei Kurzzeitkennzeichen

Auch bei sog. Kurzzeitkennzeichen ist der Versicherer gegenüber Dritten 
ebenfalls der Nachhaftung nach § 117 VVG unterworfen.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 26.9.2018 – 13 U 43/17




